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Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache  1386/18 

Titel 

Haushaltsbegleitantrag der Fraktion DIE LINKE. zur Drucksache 0924/18 -  

2. Nachtragshaushaltssatzung 2018 und 2. Nachtragshaushaltsplan 2018 

Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich 

 
 

Stellungnahme 

Erhöhung der Förderung von Kleingartenanlagen (KGA)  

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, den Fördermittelumfang für Bereiche und Einrichtungen 

in Kleingartenanlagen angemessen zu erhöhen, so dass ein größerer Anteil der Förderanträge 

bewilligt werden kann. Die „Richtlinie für die Gewährung von Zuschüssen zur Instandhaltung 

sowie Verschönerung öffentlicher Bereiche und Einrichtungen in Kleingartenanlagen auf 

städtischem Grund und Boden“ ist in diesem Zusammenhang anzupassen. Der Stadtrat ist bis 

zum Ende Oktober 2018 über diese Änderungen zu informieren. 

 

Die Förderung wird aufgrund der "Vereinbarung zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und dem 

Stadtverband Erfurt der Kleingärtner e.V.", der "Zusatzerklärung zur Vereinbarung zwischen der 

Landeshauptstadt Erfurt und dem Stadtverband Erfurt der Kleingärtner e.V." und der "Erklärung 

zur Förderung des Kleingartenwesens in der Landeshauptstadt Erfurt", jeweils aus dem Jahr 1997, 

ausgereicht. In diesen Verträgen sind die maximale Höhe und die Art der Förderung 

festgeschrieben.  

Die Stadtverwaltung, wie auch der Vertragspartner Stadtverband Erfurt der Kleingärtner e.V. 

haben erkannt, dass die auch als "Generalpachtvertrag" bezeichneten Vereinbarungen 

überarbeitet und aktualisiert werden müssen. Erste Gespräche dazu wurden bereits geführt und 

vereinbart, dass beide Seiten Vorschläge erarbeiten und anschließend weitere Abstimmungen 

folgen (s. Niederschrift zur Sitzung des Kleingartenbeirates vom 04.12.2017).  

Die Verwaltung bekennt sich klar dafür, das Kleingartenwesen stärker zu unterstützen. Da die 

Verhandlungen aber nicht nur die Erhöhung der Fördermittel zum Gegenstand haben, sondern 

auch die grundsätzliche Aufgabenverteilung diskutiert wird, halten wir einen Stadtratsbeschluss 

der eine pauschale Erhöhung der Fördermittel vorsieht zu diesem Zeitpunkt für nicht zielführend. 

 

Seit Jahren kann die gesamte beantragte Fördersumme nur anteilmäßig bewilligt werden. Zudem 

stellte der Oberbürgermeister während des Verbandstags des Stadtverbandes Erfurt der 

Kleingärtner e. V. am 24. März 2018 die Erhöhung der Förderung in Aussicht. 

 

Bisher ist immer die Gesamtsumme der möglichen Förderung von der Stadtverwaltung 

bereitgestellt und vom Stadtverband Erfurt der Kleingärtner e.V. abgerufen worden. An der 

Erhöhung/Neuordnung der Förderung wird gemeinsam mit unserem Generalpächter dem 

Stadtverband Erfurt der Kleingärtner e.V. gearbeitet. Eine sich aus den Verhandlungen ergebende 

Erhöhung wird nach Maßgabe des Haushalts berücksichtigt.  
 

 

Anlagen  
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